
Modell
„Begleiter in der Seelsorge“

im Erzbistum Köln
Seelsorge wandelt sich!



Ziele der Qualifizierung
 Sensibilisierung für die religiösen Bedürfnisse 

der zu Begleitenden
 Erweiterung der Grundkenntnisse zur 

christlichen Seelsorge und der fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompetenzen 

 Förderung der Eigenverantwortung zur 
Durchführung kirchlich-spiritueller Vollzüge

 Befähigung zur konzeptionellen und praktischen 
Weiterentwicklung einer christlichen 
Einrichtungskultur



Zielgruppe

• katholische berufliche Mitarbeitende

• aus Einrichtungen im Feld der Behinderten-
hilfe der stationären Altenhilfe und des Hospiz

• mit mindestens 50 % Beschäftigungsumfang



Arbeitsrahmen
Sie erhalten von ihrem Dienstgeber

•nach Absolvierung der Qualifizierung

•eine stundenweise Freistellung (mind. 3 
Wo/Std.) innerhalb ihrer Arbeitszeit

•und werden für Fortbildungsangebote des 
Erzbistums freigestellt.



Aufsicht
• Die Dienstaufsicht für diese Tätigkeit liegt

beim Träger,

• die Fachaufsicht nimmt das Erzbistum Köln,
durch die Abteilung Seelsorge im Sozial- und
Gesundheitswesen wahr.



Aufgaben
• die Sorge für die religiöse Begleitung

der jeweiligen Zielgruppe, deren Angehörige in der 
Einrichtung (in Alltagsvollzügen wie 
lebensgeschichtlichen Grenzsituationen).

• Brückenfunktion zwischen der (Wohn-)Einrichtung 
und der gemeindlichen Seelsorge.

• wortgottesdienstliche Feiern unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der 
jeweiligen Zielgruppe.

• Förderung einer am Kirchenjahr orientierten 
Einrichtungskultur in der Wohneinrichtung.



Struktur der Qualifizierung
• Einführungs- und Klärungsveranstaltung für 

die neuen „Begleiter/innen in der Seelsorge“ , 
die Träger und die leitenden Seelsorger

• 4 Block-Module à 3 Tage für die zukünftigen 
Begleiter/innen in der Seelsorge

• Seelsorgliches Projekt (Idee, Planung, Durchführung, 

Dokumentation) mit kollegialer Beratung durch 
Projektbegleiter/in.

• Supervision in Gruppen (ca. 8 Sitzungen nach 
Beauftragung)



Inhalt der Qualifizierung
• Modul 1 Glauben und Glaubenserfahrung: 

Persönlicher Zugang, Biografie und
theologische Vergewisserung

• Modul 2 Feier des Glaubens:
Formen und Zeiten unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der Zielgruppen ;Gestaltung von 
religiösen Ritualen

• Modul 3 Praxis des seelsorglichen Gesprächs und
Kommunikation

• Modul 4 Seelsorge in der Institution:
Rolle und Funktion in der Struktur der Einrichtung 
und des Umfeldes; Begleitung von Mitarbeitenden 
und Angehörigen.



Seelsorgliches Projekt

• Während der Qualifizierung führen die Teilnehmenden 
selbständig ein seelsorgliches Projekt in ihrer 
Einrichtung durch.

• die Verschriftlichung /Dokumentation umfasst ca. 6-8 
Seiten.

• Ausgewählte Ergebnisse der Projektarbeit werden im 
Rahmen der Abschlussveranstaltung präsentiert.

• Das Projekt ist eine Grundlage für das Einsatz-
gespräch mit Blick auf künftige Schwerpunksetzungen, 
Rollenfindung, Fortbildungsbedarf,…



Beauftragung
Voraussetzung:
Einsatzgespräch mit verbindlichen
Vereinbarungen
(Freistellung, Funktionsbeschreibung, Zuständigkeiten, Ressourcen, Fachaufsicht und 
Begleitung durch EBK)

Durch das Bistum erfolgt eine einrichtungsbezogene
auf 5 Jahre befristete bischöfliche Beauftragung, 

•Beauftragungsfeier
 Gottesdienst
 Überreichung der Urkunden
 Empfang im Diözesan-Caritasverband

•Einführung in die neue Funktion in  der Einrichtung und
Bekanntmachung der  Beauftragung



Begleitung durch das Erzbistum
• Angebot regelmäßiger Fortbildungen

für die Begleiter/innen in der Seelsorge 
(Studientage)

• Spezielle Exerzitienangebote

• Jahresgespräche (durch die Regional-
beauftragten / Diözesanreferenten) 

• Beratung und Begleitung für Träger, 
Einrichtungsleitungen und Begleiter/innen

• Förderung der Kooperation von Pastoralen 
Diensten und Begleiter/innen in der Seelsorge



Finanzierung

• Anteil der Träger:
Freistellung der Mitarbeiter/innen für Fortbildungen, 
Supervision und Tätigkeit in der Einrichtung

• Anteil des Erzbistums:
Fortbildungen, Supervision, Begleitung (Kosten und 
Organisation)
(Kurskosten je hälftig Generalvikariat und Diözesan-Caritasverband)

• Eigenanteil der Mitarbeiter/innen:
10 € je Fortbildungstag



Kooperation
• Entwicklung des Konzeptes 

Erzbischöfliches Generalvikariat und Diözesan-
Caritasverband

• Durchführung
• Schaffung einer 50% Stelle im EGV, Referat 

Altenheimseelsorge für Organisation
• gemeinsame Referententätigkeit und fachliche 

Durchführung 

• Konzeptionelle Begleitung und Weiterentwicklung
• Steuerungsgruppe



Sachstand
Stand
• 7. Kurs in der Ausschreibung
• 100 beauftragte Begleiter/innen in der Seelsorge
• Parallel Inhouseschulungen Stiftung der Cellitinnen zur   
hl. Maria Stiftung und CBT

Fazit:
• Neue Fachlichkeit durch Integration von fachlichen 
Professionen und Seelsorge

• Positive Reaktionen Begleiter/Pastoralteams/Träger
• Große überdiözesane Aufmerksamkeit 
• Referenzwert für andere caritative Einrichtungen und 
das Erzbistum

• Ein neues Modell der Seelsorge hat sich etabliert.



Aktuelle Herausforderungen
• Partikulare Entwicklungen (Träger/EGV)
• Anerkennung der Fortbildung auf Ebene der NRW-

Diözesen
• Öffnung der Qualifizierung für nichtkatholische Träger
• Sicherstellung der Verbundenheit der Seelsorge an 

den Erzbischof
• Personelle Ressourcen seitens des Erzbistums
• Zuständigkeit für Seelsorge in der Caritas
• Rollenklärungen und Entwicklung von 

Seelsorgekonzepten
• Verändertes Seelsorgeverständnis
• Refinanzierung von Seelsorge 



Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit

Caritaspastoral


